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In den Deutschschweizer Kantonen 
wurde ab 2015 der Modullehrplan 
Medien und Informatik (M&I) einge-
führt. Diese Reform wirft auch päda-
gogische, organisatorische und per-
sonelle Fragen auf. Reformen müssen 
gut geplant und alle Ebenen – von 
der Bildungspolitik bis hin zur Einzel-
schule – mitbedacht werden. Des-
halb ist die Einführung von M&I nicht 
nur als eine bildungspolitische Mass-
nahme zu verstehen, sondern als ein 
Schulentwicklungsprozess, bei dem 
die Einzelschule einen bedeutenden 
Teil der Reformaufgabe mitträgt. 

Entwicklung in 6 Kantonen  
beobachtet
Im vom SNF finanzierten Forschungs-
projekt Reform@work beobachteten 
die Forscher:innen der PHBern von 
2020 bis 2025 die Einführung von 
M&I in sechs Deutschschweizer Kan-
tonen. Ziel war, herauszuarbeiten, 
wie der Weg des Modullehrplans für 
M&I von der Bildungspolitik in die 
Schulpraxis gelingen kann. Gesprä-
che mit Expert:innen auf kantonaler 
und nationaler Ebene und eine um-
fassende Dokumentenanalyse haben 
wertvolle Hinweise geliefert, die an-
hand der Umsetzungspraxis von 
sechs Fallschulen vertieft wurden. 

11 von 22 Schulen mit Konzept
Überrascht hat das Projektteam, dass 
trotz sehr unterschiedlicher kantona-
ler Rahmenbedingungen für das Mo-
dulfach einzelne Aspekte auf der 
Ebene der Schule immer wieder in 
den Vordergrund rückten. Diese As-
pekte wurden an weiteren Schulen 
vertieft untersucht. Es zeigte sich, 
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Ein Forschungsprojekt der PHBern zur digitalen Transformation zeigt:  
Schulentwicklungsprozesse finden dort statt, wo Schulen gezielt planen 
und Lehrpersonen mitreden lassen. 

dass die Umsetzung von M&I nur in 
manchen Schulen gezielt geplant 
wurde. Stellvertretend für diese ge-
zielte Planung diente das Medien-
konzept der Schulen, das neben den 
technischen auch die pädagogischen 
Aspekte des Lehrplans in schriftlicher 
Form umfasst. Bei 11 von schlussend-
lich 22 Schulen, die in die Analyse 
aufgenommen worden waren, war 
ein solches Konzept vorhanden. 

Planen, mitreden, weiterbilden
Die Mitbestimmung von Lehrperso-
nen hat sich in allen Schulen, die die 
Reform gezielt geplant haben, als 
wichtiges Element erwiesen, jedoch 
immer in Kombination mit anderen 
Bedingungen. Zwei Beispiele: Die 
Prozessgestaltung durch die Schul-
leitung und der Transfer von Weiter-
bildungsinhalten in den Unterricht. 

Lehrpersonenmangel als  
Nachteil
Die Prozessgestaltung durch die 
Schulleitung beinhaltet die Auswahl 
neuer Lehrpersonen mit entspre-
chenden Fähigkeiten und die Weiter-
bildung der vorhandenen Lehrperso-
nen. Es stellte sich heraus, dass 
gerade aufgrund des Lehrpersonen-
mangels auf die Fähigkeiten im Um-
gang mit digitalen Medien meist nur 
sekundär geschaut wird. Umso mehr 
müssen sich die Schulleitungen und 
Fachpersonen um die pädagogische 
Weiterbildung der neuen und be-
stehenden Lehrpersonen im Bereich 
M&I und auch im administrativen 
und kooperativen Bereich kümmern. 
Der Transfer von Weiterbildungsin-
halten in den Unterricht ist ebenfalls 

eine wichtige Bedingung. Positiv 
werden dabei Good-Practice-Bei-
spiele oder Modellektionen genannt, 
die z. B. in Stufenkonferenzen geteilt 
werden. Allerdings wird auch oft be-
richtet, dass die Weiterbildungen 
zwar spannend waren, aber wenig 
mit der eigenen Unterrichtspraxis zu 
tun hätten. Den zusätzlichen Auf-
wand zur Adaption an den eigenen 
Unterricht scheuen viele Lehrperso-
nen. 
Was auch auffällt ist, dass Schullei-
tungen keinen Bedarf für ein geziel-
tes Monitoring, sprich eine systema-
tische Evaluation der Umsetzung der 
Inhalte des Modullehrplans im Klas-
senzimmer sehen. Hingegen sind 
stärker formative und prozessorien-
tierte Reflexionen der Umsetzung im 
Rahmen von Mitarbeitendengesprä-
chen oder Hospitationen aus Pers-
pektive der Schulleitungen zielfüh-
render. Von kantonaler Seite werden 
vor allem die externen Evaluations-
instrumente der Schulinspektion ge-
nannt, die sich der Überprüfung an-
nehmen. 

Von der Bildungspolitik zur Schul-
praxis – das Buch zum Thema
(erscheint im Frühling):
www.hep-verlag.ch/von-der-bildungs-
politik-zur-schulpraxis

Grundsätzlich stehen die Gemeinden in der 
Pflicht, sämtliche notwendige Infrastruktur 
für die Erfüllung des Berufsauftrages der 
Lehrkräfte zur Verfügung zu stellen. Müssen 
die Lehrpersonen auf private Geräte zurück-
greifen, ist dies durch die Gemeinden ent-
sprechend zu entschädigen. 
Bildung Bern fordert, dass sich die Gemein-
den an den Handykosten der Lehrpersonen 
und Schulleitungen in einem angemessenen 
Umfang beteiligen. Dazu gehören jegliche 
Kosten, die für die Benutzung des Geräts an-
fallen: Erwerb des Handys und Abo-Kosten. 

Erwerb/Amortisation
Handys, auf welchen alle benötigten Anwen-
dungen einwandfrei funktionieren, müssen 
in der Regel alle vier Jahre ersetzt werden. Zur 
Berechnung einer angemessenen jährlichen 
Entschädigung können die Gemeinden da-
her den Neupreis eines Mittelklasse-Handy-
modells durch vier teilen.

Entschädigung für den Einsatz  
von elektronischen Geräten im 
schulischen Kontext 

Abonnementskosten 
Die Gemeinden müssen ein Abonnement 
finanzieren, welches die für die Berufsaus-
übung benötigten Anwendungen zulässt. 
Die Gemeinden können diese Spesen bei-
spielsweise mit einem jährlichen pauschalen 
Beitrag von 240 Franken (20 Franken pro 
Monat) entschädigen. Die Abonnementskos-
ten sind auch bei einem reduzierten Beschäf-
tigungsgrad voll zu übernehmen. 

Schulhandy möglich
Will sich eine Gemeinde nicht an den Handy-
kosten von privaten Geräten beteiligen, muss 
sie zwingend eine Alternative zur Verfügung 
stellen. Dies kann beispielsweise ein Schul-
handy sein, auf welchem alle benötigten 
Apps einwandfrei funktionieren und welches 
jeder Lehrkraft zur Verfügung gestellt wird. 
Bildung Bern fordert, dass allen Lehrperso-
nen ein dienstlicher Laptop zur Verfügung 
gestellt wird, der für sämtliche beruflichen 

Anforderungen geeignet und entsprechend 
ausgestattet ist. Wird kein dienstlicher Lap-
top zur Verfügung gestellt, müssen die Kos-
ten für die Benutzung des Privatgeräts be-
zahlt werden. 

Fakten/Hintergründe
Die Zwei-Faktor-Authentifizierung, diverse 
Kommunikationsapps (Klapp, Teams, Three-
ma, Signal, …) und neu auch das Behörden-
Login AGOV funktionieren ausschliesslich 
oder bevorzugt auf mobilen Geräten. 
Für die Unterrichtsvorbereitung und -durch-
führung sowie für viele administrative Tätig-
keiten sind leistungsfähige Laptops mit zeit-
gemässer Software (z. B. Microsoft 365) 
zwingend. 
Obwohl die meisten Lehrpersonen ihre Pri-
vatgeräte für schulische Zwecke nutzen, 
müssen sie zurzeit in vielen Gemeinden vor-
wiegend selbst für die mit der Nutzung ver-
bundenen Kosten aufkommen. 
Bei den Kosten handelt es sich um Auslagen, 
welche zur Ausübung der Arbeit notwendig 
sind und damit um Spesen im Sinne von  
Art. 14 der Direktionsverordnung über die 
Anstellung der Lehrkräfte (LADV). Der Schul-
träger ist dafür verantwortlich, eine entspre-
chende Spesenregelung zu erlassen und 
muss für die anfallenden Spesen aufkom-
men.

In der heutigen digitalen Welt sind Lehrpersonen auf elektronische Geräte wie Handys und  
Laptops angewiesen, um schulische Aufgaben effizient und professionell erledigen zu können. 
Bildung Bern hat ein Merkblatt zum Thema verfasst.

Merkblatt: 
https://www.bildungbern.ch/uploads/Engage-
ment/Bildungspolitik/Bildungspolitische-The-
men/Entschaedigung-elektronische-Gerae-
te-2025.08.19.pdf
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